
AKTUELLE BERICHTE UND MITTEILUNGEN FÜR PRÄVENTIVFACHKRÄFTE

Das Zentral-Arbeitsinspektorat
hat in einem Erlass zur
Verwendung von Bindedraht als
Anschlagmittel festgelegt: 
O  Baustahlbündel dürfen nur mit
geeigneten Anschlagmitteln
gehoben werden. 
O  Bei langen Baustahlbündeln
müssen erforderlichenfalls
Lasttraversen verwendet wer-
den. 
O  Das Verheben von Baustahl-
bündeln an Bindedrähten ist ver-
boten, da Bindedrähte keine
zulässigen Anschlagmittel sind. 
O  Ein Anheben von Baustahl-
bündel an Bindedrähten ist nur
so weit zulässig, dass
Abstandhalter eingeschoben
und geeignete Anschlagmittel
(bspw. Hebebänder, Rund-
schlingen) angebracht werden
können.
O  Die Gewährung einer Aus-
nahme für Hebearbeiten aus-
schließlich am Betriebsgelände
des/der Herstellers/Herstellerin
oder Händlers/Händlerin ist

unter bestimmten Voraussetzun-
gen möglich.
Für das Inverkehrbringen von
Anschlagmitteln gilt die MSV
bzw. die Maschinen-Richtlinie.
Anschlag- und Lastaufnahme-
mittel müssen mit dem CE-
Zeichen und Angaben zur
Tragfähigkeit versehen sein.
Arbeitgeber/innen dürfen nur
solche Arbeitsmittel zur
Verfügung stellen, die hinsicht-
lich Konstruktion, Bau und wei-

terer Schutzmaßnahmen den für
sie geltenden Rechtsvorschrif-
ten über Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen ent-
sprechen (§ 3 Abs. 1 AM-VO).
Schlingen aus Bindedraht ent-
sprechen nicht der MSV.
Das Heben von Baustahlbün-
deln durch in die Bindedrähte
eingehängte Lasthaken ist im
Ausnahmefall (Ausnahme im
Einzelfall nach § 95 ASchG von

§ 3 Abs. 1 AM-VO) nur am
Betriebsgelände des/der Her-
stellers/Herstellerin oder Händ-
lers/Händlerin zulässig.
Für die Erteilung der Ausnahme
ist aus Arbeitnehmerschutzsicht
durch Gutachten nachzuweisen:
1. Die Eignung des Bindedrah-
tes (Bruchfestigkeit, Zähigkeit),
2. das Verfahren zum Herstellen
der Verbindung (Anzahl der
Umschlingungen des Bündels
und Verdrillungen des Binde-
drahtes) und
3. in Abhängigkeit von diesen
Parametern (Punkte 1 und 2) die
zulässige Last der Verbindung
mit mindestens zweifacher
Sicherheit gegen Bruch.
Die Tragfähigkeit des Binde-
drahtes kann nur für den
Transport am Betriebsgelände
bei dem/der Hersteller/in oder
Händler/in nachgewiesen wer-
den. Nach dem Transport zur
Baustelle kann die Tragfähigkeit
durch Schädigungen (beispiels-
weise Quetschungen des
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Die Prüfstelle für Brandschutz-
technik (PBST) des Österreichi-
schen Bundesfeuerwehrver-
bandes hat in Zusammenarbeit
mit dem Zentral-Arbeitsinspek-
torat eine Zusammenstellung
der für automatische Gaslösch-
anlagen wesentlichen Sicher-
heits- und Warneinrichtungen
erstellt.

Anwendung der 
ÖNORM M 7387-1 

In einer Mitteilung des Österrei-
chischen Normungsinstituts
(Komitee 061 "Druckgasversor-
gung") wurde darauf hingewie-
sen, dass die ÖNORM M 7387-
1 "Zentrale Gasversorgungsan-
lagen - Teil 1: Gaszentralen mit
Versandbehältern bis 1000 Liter
Rauminhalt" auf Löschanlagen
gemäß TRVB 152 S nicht anzu-
wenden ist. Dies soll in der
Neufassung (dzt. in Ausarbei-
tung) explizit klargestellt wer-
den.

Entwurfskonzentration
"NOVEC 1230 (3M)"

Brandversuche für NOVEC
1230 haben eine erforderliche
Löschkonzentration von
5,7 Vol.% ergeben. Die
Entwurfskonzentration ist die

Löschkonzentration unter Be-
rücksichtigung eines Sicher-
heitszuschlags. Dieser berück-
sichtigt allfällige Leckagen des
Löschmittels während der
Haltezeit und soll garantieren,
dass auch am Ende der
Haltezeit noch eine Konzentra-
tion von zumindest 5,7 Vol.% im
Löschbereich vorhanden ist. Die
Entwurfskonzentration für
NOVEC 1230 beträgt daher im
Regelfall 6,9 Vol.% gerechnet
auf das Brutto-Raumvolumen.
Darin ist die zu erwartende
Raum-Undichtheit berücksich-
tigt (abströmendes Löschmittel
durch kleine Maueröffnungen
und Tür- und Fensterschlitze).

Toxikologische Beurteilung
von "NOVEC 1230"

Grundsätzlich ist festzuhalten,
dass es sich bei dem Lösch-
mittel, außer für die Personen,
die mit den Abfüllarbeiten be-
traut sind, prinzipiell nicht um
einen Arbeitsstoff im herkömm-
lichen Sinn handelt, bei dem
Personen täglich über einen län-
geren Zeitraum hin exponiert
sind. Daher können als
Beurteilungsgrundlage auch
keine MAK- oder TRK-Werte
herangezogen werden, da diese
für eine tägliche 8-stündige
Exposition konzipiert sind, was
bei Einsatz eines Löschmittels
natürlich nicht gegeben ist. Bei
der Abschätzung eines etwaigen
Gefährdungspotentiales ist da-
her die akute Toxizität von pri-
märer Bedeutung. In einem toxi-
kologisch / brandhygienischen
Gutachten des Hygieneinstituts
des Ruhrgebietes, Gelsenkir-
chen, zu NOVEC 1230, wird auf
verschiedene NOAEL-Werte
(No Observed Adverse Effect
Level) von 10 Vol.% bzw. > 10
Vol.% hingewiesen (entspricht
NBGS-Wert = Niedrigste Beob-
achtete Gefahren-Schwelle). In
einem aktuellen Gutachten des
Hygieneinstituts Gelsenkirchen
wird festgestellt, dass auch
Konzentrationen von 9,5 Vol.%

als unbedenklich erachtet wer-
den, da diese noch immer unter
dem NOAEL-Wert von 10 Vol.%
liegen. Dem Zentral-Arbeitsin-
spektorat liegt weiters ein
Bericht über eine Messung des
VdS Labor für Schadenver-
hütung (Labor für Löschan-
lagen) vor, aus dem ersichtlich
ist, dass der NOAEL-Wert von
10 Vol.% auch bei Vollflutung
des Raumes mit Löschmittel
(entsprechend der Entwurfs-
konzentration von 6,9 Vol.%)
nicht erreicht wird. Die Messung
erfolgte unter einem repräsenta-
tiven Aufbau der Löschanlage.
Da das Löschmittel NOVEC
1230 darüber hinaus auch kei-
nerlei narkotisierende Eigen-
schaften aufweist, besteht dies-
bezüglich keine Gefährdung der
Arbeitnehmer/innen.

Schluss von Seite 1:
Bindedrahtes durch Erschüt-
terungen und Belastung durch
die übrige Ladung) des
Bindedrahtes nicht mehr ausrei-
chend garantiert werden. Eine
Ausnahme für das Heben von
Baustahlbündeln auf der Bau-
stelle am Bindedraht ist daher
nicht möglich.
Das kurzzeitige Anheben des
Baustahlbündels auf der Lade-
fläche des LKW vor dem Ab-
laden auf der Baustelle, um
Abstandhalter einschieben zu
können und Anschlagmittel
anzubringen, ist zulässig. Das
Anbringen des Anschlagmittels
darf erst nach dem Einschieben
der Abstandhalter (und dem
Absenken der Last) erfolgen.

Automatische Gaslöschanlagen
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unter Beweis gestellt. Die GDA
ist innerhalb kurzer Zeit zu
einem Motor fortschrittlicher
Prävention geworden. Dreh- und
Angelpunkt der inhaltlichen Neu-
ausrichtung ist das abgestimmte
und planvolle Handeln der GDA-
Träger entlang gemeinsamer
Präventionsschwerpunkte. 2013
startet die GDA in ihren zweiten
Turnus. Das 6. Arbeitsschutz-
forum hat hierfür wichtige
Impulse gegeben. 

Am 31. August 2011 fand in
Berlin im Bundesministerium für
Arbeit und Soziales das 6.
Arbeitsschutzforum der Gemein-
samen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA) statt. 
Die Gemeinsame Deutsche
Arbeitsschutzstrategie hat das
duale Arbeitsschutzsystem in
Deutschland verändert. Sie hat
Reformbereitschaft bei den
Akteuren angestoßen und die
Reformfähigkeit des Systems

Rund 210 Vertreterinnen und
Vertreter aller fachlich relevan-
ten Kreise, der Sozialpartner,
der Wissenschaft, der Fachöf-
fentlichkeit, der maßgeblichen
Verbände und Institutionen im
Arbeitsschutz brachten ihre
Ideen und Vorschläge ein und
diskutierten zusammen mit den
GDA-Trägern die Arbeitsschutz-
ziele für die nächste GDA-
Periode. 
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Besuchen 
Sie die neue

Homepage unter
www.voesi.at
Ein Besuch,

der sich immer
lohnt!
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Arbeitnehmerschutz 
in Möbeltischlereien
Die Arbeitsinspektion wird 2012
und 2013 eine Schwerpunktak-
tion in den ca. 4.000 österreichi-
schen Möbeltischlereien durch-
führen. Besonderes Augenmerk
wird dabei auf die Einhaltung
der Bestimmungen betreffend
Ersthelfer, Leitern, Holzstaub,
Lärm, Vibrationen, Grenzwerte-
verordnung, VEXAT und VOLV
gelegt werden. 
Weitere Schwerpunkte bilden:
Holzstaub, Oberflächenbehand-
lungen wie Schleifarbeiten, Ab-
saugungen, Evaluierung (Basis:
eval.at), Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzdokument.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr 2011 geht zu Ende,
daher möchten wir Sie schon
jetzt an die Erneuerung Ihres
Weiterbildungsnachweises erin-
nern. Bitte senden Sie uns die
Kopien Ihrer Unterlagen per Fax
oder Post, noch einfacher geht
es, wenn Sie die Unterlagen ein-
scannen und uns per E-Mail

senden damit wir Ihnen den
neuen Weiterbildungsnachweis
ausstellen können. 
Dieses Service ist für alle VÖSI-
Mitglieder kostenlos, Sicher-
heitsfachkräfte die noch nicht
Mitglied beim VÖSI sind, können
den Weiterbildungsnachweis
gegen eine Bearbeitungsgebühr
von Euro 25,- beantragen.

VÖSI-Weiterbildungsnachweis
für Sicherheitsfachkräfte
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Wir danken unseren Ausstellern: 
VÖSI-Fachtagung 2011

(2.Teil in der nächsten VÖSInform)
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